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beS ProbeftücfeS, fonbern auch eine Prüfung in ber &anb=
gefhtdlidjfeit burdj Pornahme Bon StrbeitSproben in ben

SBertftätten Bor. SS3ir lüiinfc^en beffere Serücffidjtigung biefer
Porfdjriften unb werben uns bei 3ntoenbung ber ©ubnew
tion barnah rieten.

5. Slrt. 10 beS Reglements, Wonach bie Drgane ber

PrüfungSfreife über fämmtliche auf bie ßehrlingSprüfungen
begüglihen ®innahmen unb SluSgaben fpegieHe Rechnung 51t

führen unb aUfäUige Ueberfhüffe in einem befonberen gonb
anzulegen baben, mufe fünftig genau befolgt werben. Ohne
eine prä^ife fftec^nungSfteHung unb ben RadjweiS, wie ein

aßfäfliger Ueberfhufe Berwenbet worben fei, bürfen wir feine
©ubBentionen Berabfolgen.

3um ©äßuffe möchten wir wieberhott biejenigen wenigen
©eftionen unb anbern gewerblichen éereine, welche big jefet

ans irgenb weichen ©rünbett für bie ßehrlingSprüfungen fih
in feiner SOBeife bethätigt haben, ernftiich ermahnen, fidj auf*
guraffen unb nah beften Gräften mitguwirfen an unferer
3uftitution, bie fo fdjöne ibeale unb praftifdje 3'eie Perfolgt
unb beren Rufeen unb Rotljmenbigfeit für baS heutige ®e=

werbe wohl Rtemanb mehr im ©rnft beftreiten fanp.
3Rit freunbeibgenöffifdhem ©rufe

3für ben leitenben StuSfhufe,
®er Sferäfibent:

Dr. 3. Stöfjel.
®er ©efretcir :

SISerner Hrebl.

ilcftrote^nifdje Vutt&rau.
©IcItrigitiitSwerf Sahen. 3n Slnmefenßeit beS Per*

waitnngSratheS ber ©teftrigitätSgefeßfhaft Saben würben am
11. Dftober RachmittagS jum erften 2Rat bie Turbinen beS

nunmehr in ber i£>auptfahe ooßenbeten ©leftrigitätswerfes
Saben in Setrieb gefefet. ®ie Äanalanlage mit ihrem rafh
unb fidler fnnftionirer.ben ©chleufenwerf macht in aßen

®beilen ben ©inbrucf beS ©oliben, ©ebiegenen unb bietet

erfahrungSgemäfe auch für ben beS hofften §ochwaffer§
Boße ©arantie für ununterbrochenen Setrieb. ®er Sana!
liefert bei 3,3 SReter fffaß 17 Subifmeter SBaffer, beffen

Rufceffeft ber ©efammtfumme Bon 560 Pferbefräften entfpricht.
Som ®urbinenhauS ift bie SBärtermohnung noch unool*

lenbet. 3n ber grofeen, luftigen unb heßcn SRanege bagegeu
werben SRotoren, ®pnamoS, 3Rafe= unb tontrolapparate in
regem ©ifer montirt unb geprüft. Slßerliebfte 16er ßampen
Berbreiteten mit Seginn ber früh einbredjenben Slbenbbäm*

merung ®ageSheße in aßen SRafhinenräumlihfeiten, Bon ber

©infteigflappe beS ®urbinenfhad)teS an bis gur fèohe beS

eifernen ®aß)ftuhlS ber weiten §aße. ©in „fifelicheS" ©efüßt
i'tberfam ben eint unb anberen ber neugierigen Sefudfer beS

SurbinenraummeS angefichtS beS unmittelbar unter feinen
grüfeen tofenben unb gifdjenben StßafferS, baä hier einen

Raum Bon 6,5 SReter ®iefe auSfüßt. ®rofe beS fanften,
gleidjmäfeigcn ©angeS ber fhwargen Ungethüme im meifeen

©ifcht badete DRandjer im ftinauffteigen: „ba unten aber
ift'S fürchterlich" — um oben alSbalb mit fgumor p be*

merfen, wie auf bem SBeßbaum ber einen ®urbine ein
fdjwanfeS ®ännlein fich in luftigem Reigen breljte.

®a8 grüne Reis barf ben ©rünbern unb ©rbauern beS

BerbienftBoßen 3nfunft=2Ber£eS ein ©pmbol ber Stnerfennung
unb ber Serheifeung fein. Rad)bem bie Herren Ingenieure
©chmib unb Sauer als ßeiter unb Unternehmer bie SBaffer*
Werfanlage unter ben benfbar fdjmiertgften Serhättniffen glücf*
lid) fertiggefteßt, bie y-irma @fher=3Bh& u. ©ie. bie ®urbinen
montirt, werben nunmehr bie Herren Srown, SoBeri u. Sie.
in Saben mit aßcr Seförbernng bie eleftrifchen 3nftaßationen
Boßenben. ©S befleht fein 3u>etfel, bafe fpegieß Bon biefer
©eite baS Sabener ©leftrijitätswerf als eine SRufteranlage
behanbelt unb auf's forgfältigfte nach aßen ©rfahrnngen ber
täglich fortfcfereitenben SBiffenfdjaft unterhalten wirb.

©leïtrijitâtSwerï Pßoljfen. Sehnf* SluSnüfeung unb

SerWerthung ber an §errn ©fdjmann* Bon SRerljarbt in
©nabenthal fongebirten SBaffermerfSanlage au ber Reufe hat
fid) eine ©efeßfdjaft gebilbet. ®iefelbe läfet ©rhebnngen
machen, ob bie p gewinnenbe SBafferfrafi in ber Umgegenb
Bon ©nabenthal für SeleuhtungSgwecfe unb als eleftrifdje
®rieb£raft für beftefeenbe unb aßfäßige neue ©ewerbe Per*
Wenbung finbe unb wenbet fich p biefem Sehufe auch an
bie Snbuftrießen unb ©ewerbetreibenben in Sßohlen. Unter
ber PorauSfefcung, bafe bie profeftirte eleftrifche Slnlage in
ber ©emeinbe p Stanbe fomme unb ber regelmäfeige Setrieb
ber Slnlage fpätefte'nS bis auf 31. ®esember 1894 erfolge,
anerbietet bie ©efeflfdjaft bie eleftrifche Sraft für bie Se=

leudltung nah Selieben p 20 ffc. pro 3ahr für eine

©lühlampe bei 10 Serjenftarfe, fjr. 30 bei 16, 17
bei 25 unb p 90 fÇr. bei 50 èerpnftârfe ober auf je 16,
bephungSmeife 25, 38 unb 70 fjr. pro 3aht unb für
ßampen Bon obiger ©tärfe, weihe SlbenbS 7 Ufer gelöfdfet

Werben, ober enbtid) auf: 3 StS. per Srennftunbe einer

ßampe Bon 10 Sergenftärfe unb 47, ©tS. per Srennftunbe
einer ßampe Pon 16 ®er§enftätfe, au ber ©leftrigitätSnijr
gemeffen.

®ie ßeitung Bon ber ©teßc au, Wo fie in baS Seleud)*
tungSobjeft tritt, erfteßt bie ©efeßfhaft auf fRehnung beS

Slbonnenten gum greife Bon burhfhnittlih 18 3fr. per Se=

leuhiungSprojeft. ®ie Soften ber 3nftaßation, oeS Unters

halteS unb ber ©rneuerung ber ßampen unb eoentueß ber

©leftrigitätSuhr faßen gu ßaften ber Slbonnenten unb e§

werben bie einmaligen SÏntagefoften 12—20 fjr. pro ßampe

betragen.
©leïtrifhc Seleuhtung. fRad)bem fih baS immer noch

altertbümlihc ©täbthen Srugg lange 3eit mit fßetrolemw
beleuhtung begnügt hat, wiß eS jefet gleih einen grofeen

©djritt BorwärtS mähen unb fih mit Seifeitelaffung beS

ßeuhtgafeS in nähfter 3eit mit ber eleftrifhen Seleußitung
bereihern. 3n öffentlihen wie in prißaten ©ebäuben wirb

tühtig baran gearbeitet; einige Sogentampen finb fcfeou fertig

erfteßt. ®ie ®urbinenantage befinbet fih unterhalb Srugg
bei ber grofeen ©ifenbahnbrüefe über bie Slare; reefetS ber

Slare entlang wirb bis borthin ein grofeer ®anal erfteßt, ber

Piel Slrbeit erforberte unb beinahe bie fèalfte ber üoften beS

gangen SBerfeS Berfhlingt, mit welchem auch eine ^fraftftation
Perbunben ift.

©in Sulïan auf Slïtien. 2Bie ans ber Stabt 3Re|ih>

berihtet wirb, hat fih ein auS amerifanifhen Äapitaliften
beftehenbeS ©pnbifat gebilbet, um ben im me^ifanifhen ©taate

fjSuebla gelegenen Sulfan Popocatepetl angufaufen. ®al
©pnbifat miß eine eleftrifche ©ifenbahn bis gum Krater beS

SergeS bauen, um mittelft berfelben ©hwefel unb @iS 5«

®al gu förbern. Sefanntlih enthält ber Srater beS Popo>

catepetl enorme SRaffen Bon ©hwefel. ®er gegenwärtige Se=

fifeer beS SergeS, ©eneral ©anheg Dhca, betreibt bie

©djwefelauSbeutung nur in fleinem SRafeftabe. ®er ©hw^^'
Würbe bisher auSfhliefelih äur §erfteßung Bon ©hiefepnlö^'
für bie amerifauifhe Slrmee Berwenbet.

Verriebenes.
SebrlingSptüfung für ben Hanton SlppenjeH

pro 1893 in Çeriëau. 3n ber ^omitefifeung beS fanto-

nalen §anbmerfer= unb ©ewerbebereinS Bon Slppengeß 31.=^-

Bom 2. Dftober 1892 in Reiben würben für bie fantonaic

ßehrlingSprüfnng pro 1893 in föeriSau folgenbe ®aten fefb

gefefet:
®er ©nbtermin für bie Slumelbung gur Prüfung tft auf

ben 27. ÜRoBember 1892, bie päbagogifcfee Prüfung auf ben

9. SRärg 1893 anberaumt.
3n nahftehenbem mögen bie Seftimmungen über 3"'

laffung gur Prüfung Born 13. ©eptember 1891 angefüP

werben:

862 Illustrtrte schweizerische Handwerker-Zeitung (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins) Nr. 2g

des Probestückes, sondern auch eine Prüfung in der Hand-
geschicklichkeit durch Vornahme von Arbeitsproben in den

Werkstätten vor. Wir wünschen bessere Berücksichtigung dieser

Vorschriften und werden uns bei Zuwendung der Subven-
tion darnach richten.

5. Art. IN des Reglements, wonach die Organe der

Prüfungskreise über sämmtliche auf die Lehrlingsprüfungen
bezüglichen Einnahmen und Ausgaben spezielle Rechnung zu
führen und allfällige Ueberschüsse in einem besonderen Fond
anzulegen haben, muß künftig genau befolgt werden. Ohne
eine präzise Rechnungsstellung und den Nachweis, wie ein

allfälliger Ueberschuß verwendet worden sei, dürfen wir keine

Subventionen verabfolgen.
Zum Schlüsse möchten wir wiederholt diejenigen wenigen

Sektionen und andern gewerblichen Vereine, welche bis jetzt

aus irgend welchen Gründen für die Lehrlingsprüfungen sich

in keiner Weise bethätigt haben, ernstlich ermähnen, sich auf-
zuraffen und nach besten Kräften mitzuwirken an unserer

Institution, die so schöne ideale und praktische Ziele verfolgt
und deren Nutzen und Nothwendigkeit für das heutige Ge-
werbe wohl Niemand mehr im Ernst bestreiten kanp.

Mit freundeidgenössischem Gruß

Für den leitenden Ausschuß,
Der Präsident:

I)r. I. Stößel.
Der Sekretär:

Werner Krebs.

Elektrotechnische Rundschau.
Elektrizitätswerk Baden. In Anwesenheit des Ver-

waltungsrathes der Elektrizitätsgesellschaft Baden wurden am
11. Oktober Nachmittags zum ersten Mal die Turbinen des

nunmehr in der Hauptsache vollendeten Elektriznätswerkes
Baden in Betrieb gesetzt. Die Kanalanlage mit ihrem rasch

und sicher fnnktionirenden Schleusenwerk macht in allen
Theilen den Eindruck des Soliden, Gediegenen und bietet

erfahrungsgemäß auch für den Fall des höchsten Hochwassers
volle Garantie für ununterbrochenen Betrieb. Der Kanal
liefert bei 3,3 Meter Fall 17 Kubikmeter Wasser, dessen

Nutzeffekt der Gesammtsumme von 560 Pferdekräften entspricht.
Vom Turbinenhaus ist die Wärterwohnung noch unvol-

lendet. In der großen, luftigen und bellen Manege dagegen
werden Motoren, Dynamos, Maß- und Kontrolapparate in
regem Eifer montirt und geprüft. Allerliebste 16er Lampen
verbreiteten mit Beginn der früh einbrechenden Abenddäm-

merung Tageshelle in allen Maschinenräumlichkeiten, von der

Einsteigklappe des Turbinenschachtes an bis zur Höhe des

eisernen Dachstuhls der weiten Halle. Ein „kitzliches" Gefühl
überkam den eint und anderen der neugierigen Besucher des

Turbinenraummes angesichts des unmittelbar unter seinen

Füßen tosenden und zischenden Wassers, das hier einen

Raum von 6,5 Meter Tiefe ausfüllt. Trotz des sanften,
gleichmäßigen Ganges der schwarzen Ungethüme im weißen
Gischt dachte Mancher im Hinaufsteigen: „da unten aber
ist's fürchterlich" — um oben alsbald mit Humor zu be-

merken, wie auf dem Wellbaum der einen Turbine ein
schwankes Tännlein sich in lustigem Reigen drehte.

Das grüne Reis darf den Gründern und Erbauern des
verdienstvollen Zukunft-Werkes ein Symbol der Anerkennung
und der Verheißung sein. Nachdem die Herren Ingenieure
Schmid und Bauer als Leiter und Unternehmer die Wasser-
Werkanlage unter den denkbar schwierigsten Verhältnissen glück-
lich fertiggestellt, die Firma Escher-Wyß u. Cie. die Turbinen
montirt, werden nunmehr die Herren Brown, Bovcri u. Cie.
in Baden mit aller Beförderung die elektrischen Installationen
vollenden. Es besteht kein Zweifel, daß speziell von dieser
Seite das Badener Elektrizitätswerk als eine Musteranlage
behandelt und auf's sorgfältigste nach allen Erfahrungen der
täglich fortschreitenden Wissenschaft unterhalten wird.

Elektrizitätswerk Wohlen. Behufs Ausnützung und

Verwerthung der an Herrn Eschmann- von Merhardt in
Gnadenthal konzedirten Wasserwerksanlage an der Reuß hat
sich eine Gesellschaft gebildet. Dieselbe läßt Erhebungen
machen, ob die zu gewinnende Wasserkraft in der Umgegend
von Gnadenthal für Belenchtungszwecke und als elektrische

Triebkraft für bestehende und allfällige neue Gewerbe Ver-
Wendung finde und wendet sich zu diesem Behufe auch an
die Industriellen und Gewerbetreibenden in Wohlen. Unter
der Voraussetzung, daß die projektirte elektrische Anlage in
der Gemeinde zu Stande komme und der regelmäßige Betrieb
der Anlage spätestens bis auf 31. Dezember 1894 erfolge,
anerbietet die Gesellschaft die elektrische Kraft für die Be-

leuchtung nach Belieben zu 20 Fr. pro Jahr für eine

Glühlampe bei 10 Kerzenstärke, Fr. 30 bei 16, Fr. 47
bei 25 und zu 90 Fr. bei 50 Kerzenstärke oder auf je 16,
beziehungsweise 25, 38 und 70 Fr. pro Jahr und für
Lampen von obiger Stärke, welche Abends 7 Uhr gelöscht

werden, oder endlich auf: 3 Cts. per Brennstunde einer

Lampe von 10 Kerzenstärke und 41/z Cts. per Brennstunde
einer Lampe von 16 Kerzenstärke, an der Elektrizitätsuhr
gemessen.

Die Leitung von der Stelle an, wo fie in das Beleuch-

tungsobjekt tritt, erstellt die Gesellschaft auf Rechnung des

Abonnenten zum Preise von durchschnittlich 18 Fr. per Be-

leuchtungsprojekt. Die Kosten der Installation, oes Unter-

Halles und der Erneuerung der Lampen und eventuell der

Elektrizitätsuhr fallen zu Lasten der Abonnenten und es

werden die einmaligen Anlagekosten 12—20 Fr. pro Lampe

betragen.
Elektrische Beleuchtung. Nachdem sich das immer noch

alterthümliche Städtchen Bru g g lange Zeit mit Petroleum-
beleuchtung begnügt hat, will es jetzt gleich einen großen

Schritt vorwärts machen und sich mit Beiseitelassung des

Leuchtgases in nächster Zeit mit der elektrischen Beleuchtung
bereichern. In öffentlichen wie in privaten Gebäuden wird

tüchtig daran gearbeitet; einige Bogenlampen sind schon fertig

erstellt. Die Turbinenanlage befindet sich unterhalb Brugg
bei der großen Eisenbahnbrücke über die Aare; rechts der

Aare entlang wird bis dorthin ein großer Kanal erstellt, der

viel Arbeit erforderte und beinahe die Hälfte der Kosten des

ganzen Werkes verschlingt, mit welchem auch eine Kraftstation
verbunden ist.

Ein Vulkan auf Aktien. Wie aus der Stadt Mexiko

berichtet wird, hat sich ein aus amerikanischen Kapitalisten
bestehendes Syndikat gebildet, um den im mexikanischen Staate

Puebla gelegenen Vulkan Popocatepetl anzukaufen. Das

Syndikat will eine elektrische Eisenbahn bis zum Krater des

Berges bauen, um mittelst derselben Schwefel und Eis zu

Tal zu fördern. Bekanntlich enthält der Krater des Popo-

catepetl enorme Massen von Schwefel. Der gegenwärtige Be-

sitzer des Berges, General Sanchez Ochoa, betreibt die

Schwefelausbeutung nur in kleinem Maßstabe. Der Schwefel

wurde bisher ausschließlich zur Herstellung von Schießpulver

für die amerikanische Armee verwendet.

Verschiedenes.
Lebrlingsprüfung für den Kanton Appenzell A.-Rh.

pro 1893 in Herisau. In der Komitefitzung des kanto-

nalen Handwerker- und Gewerbevereins von Appenzell A.-Rh

vom 2. Oktober 1892 in Heiden wurden für die kantonale

Lehrlingsprüfung pro 1893 in Herisau folgende Daten fest-

gesetzt:

Der Endtermin für die Anmeldung zur Prüfung fft ans

den 27. November 1892, die pädagogische Prüfung auf den

9. März 1893 anberaumt.

In nachstehendem mögen die Bestimmungen über Zw

lassung zur Prüfung vom 13. September 1891 angeführt

werden:
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2lrt. 2. 3ur Prüfung ift pplaffen:
a) Seber ßehrling (begtu. jebe ßehrtochter), beffen üertragS«

mäßige Sebrgeit minbeftenS ber für ben betreffenben
Beruf ermittelten burcEjfcbntttltcberi Sauer entfprid)t unb
fpäteftenS neun Btonate nach Slbhaltung ber ißrüfung
öollenbet ift unb welcher fid) über ben regelmäßigen
Befuch einer gortbilbungS^, ©ewerbe« ober gadjfdjule
auSweifen fann, fofern foldje Stnfialten bem ßehrling
zugänglich toaren.

b) 3eber junge ©anbwerfer, ber feine ßehre in ber Sdjweiz
beftanben unb beffen Sebrgeit feit nicht länger als einem
Saljre, bom Saturn ber Prüfung angerechnet, öollenbet
ift, unter Borbehalt ber in lit. a aufgefteHten Beftim«
mungen. Sin foldje junge ©anbwerfer hülfen ent«

fprecßenb böbere Slnforberungen gefteüt toerben.
Sie Sebrlinge haben ibre Slnmelbungen auf eigen? hiefür

aufgeftellte Slnmelbeformnlare felbft p fdjreiben unb als
Brobeftüc! wenigftenS jmei Strbeiten im ©inDerftänbniß mit
bem Sebrberrn Dorzufdjlagen; aus biefen Borfdjlägen haben
bie Herren gadjepperten bie auSpfüljrenfce Sßrobearbeit au?«

pmä£)Ien. Ser Slnmelbung finb im ferneren bie Sdplzeug«
niffe, fowie ein DerfdjloffeneS ßeßrzeugniß beS ßehrmeifterS
beiplegen.

Blit biefer SluSfdjreibung berbinbet baS ^omile beS fan«
tonalen ©anbwerfer« unb ©ewerbeüereinS bit Slufforberung
pr £ljeitnaljme an aEe Sebrlinge begiebungêioeife ßel)r=
tßcbter, weldje ben oben gittrten Bebingungeit ©enüge leiften.
SaS Somite erwartet auch, baß ben Sehlingen bie £ßeil=
nähme an ber Prüfung bon ihren Borgefeßten empfohlen
»erbe unb leßtere ben erfteren jeglicfje Itnterftüßung p Sßeil
werben laffen.

Söeitere Sluffdjlüffe ertßeilen jebergeit bie Blitglieber be§
Somite? beê fantonalen ©anbwerfer« unb ©emerbebereinS,
bie §©. 3. ©ugentobler in ©eriSau, ©emeiuberatl) £1). gifd)
in trogen, ©emeinberath ßinbenmann in Büßler, Bidjter
Nobler in Reiben, ©ärtner ©ohl in BMzenhaufen, ®e=

rid)tspräfibent ißreifig in SBalbftatt unb BeaEeßrer Bolfart
in ©eriSau.

Ser Slrbeiterlefefaul itt Süridj ift int leßten 3alp bon
7640 ißerfonen- befucht toorben. @S waren im ßofal 60
ins unb auSlänbtfche 3eitungen, fowie eine Sinzahl 3ett«
fdjriften pr Unterhaltung unb Belehrung aufgelegt. 3Die=

felben finb fämmtlich bem 3nftitut gefcßenft worben. Sie
Bibliothef ift auf taufenb Bänbe angeworfen. 3m ßefefaal
ift außer pm ßefen aud) ©elegenheit pm <S«hretbert unb

p linterhaltungSfpielen.
@ine Suftfeilbuhn. Stuf Slntrag ber Baufommiffion beS

SantonS Bibwalben hat ber BegierungSrath bie Setailpläne
ber SEorreê'fhen ßuftfeilbahn auf bem fßilatuS nach bem
©Pachten bon Sßrofeffor Beit genehmigt.

SöeltauSfteEung in ©hicogo. Badjbem bie grage ber

fdiWeipr-ifchen Betheiligung an ber SöeltauSfteEung in (£t)tcago
(Eßreninbuftrie unb ©olzfdpißerei) in ben wichtigften fünften
erlebigt worben ift, wenben fid) berfcßtebene 3nbitftrielle an
baS ©anbelsbepartement, um gleichfalls auSftellen p lönnen.
Seßtens ift aber nicht im gall, ben SBünfdjen golge gehen

P fßnnen, ba ber ber Ubreninbuftrie unb ©olzfdpißerei an»
gewiefene Blaß für irgenb welche anberweitige SluSftellungSs
objelte nicht Baum bietet unb bie offizielle Betheiligung bom
SunbeSrattje befinitib abgelehnt worben ift.

©ewerheausftellung in greiburg. Ser Beingewinn bon
ber ©ewerbeauSfteEung, ber gegen 30,000 gr. beträgt, foil
äur ©rfieBung einer ftänbigen ©ewerbehafle berwenbet werben.

Ser ©etoerbepereitt Sujern befdjloß in feiner Berfamms
wng Dom 4. Dftober eine fantonale SluSftellung auf
ba8 3aßr 1893 p beranftalten unb wählte bas Drgani«
jationSs unb Spezialfomite. ©err Schloffermeifter 3ohann
Sie per referirte über bie Blaßfrage. Bon ben z®ei borge«
mitogenen Btäßen hat baS Sit. DrganifationSfomite mit et=

®elcßer SBeifung ben Bläh 8« beftimmen. Sem Schloffer«

meifter DKeßer würbe für fein DorzüglidjeS Beferat ber San!
ausgefprochen.

Ser ©ewerbePeretn ber Stöbt Burid) hat befchloffen,
mit Begug auf bie neue Drganifation ber Stabtberwaltung
bie grage beS SubmiffionSwefenS zu behanbeln nnb baS
Befultat ber Berathungen ben ftäbttfdjen Beßörben zur Be<
rüdfidjtigung zuzufteEen. Sluch baS ©ewerbemufeum unb bie
©ewerbefchulen bon Beu«3ürich foEen zur Befpredpng fommen.
3m SpezieEen foB bie grage geprüft werben, was baS
neue ©emeinwefen zur görberung beS fjaobwerfer« unb ®e=
werbeftanbeS überhaupt thunlönne. Stuf baS Söinterprogramm
Werben ferner genommen: eine ©nquete betreffenb bie Stu§«

beutung jugenblicßer SlrbeitSfräfte, ber ©efeßeSentwurf be=

treffenb gewerbliche S^iebSgeriihte ec. ©S foEen Schritte
gethan werben, baß bie îantonale ©ewerbeauSfteEung 1894
nach 3üridj fomme.

©cmetbltcheë. Bath langer Serathung befcßloß ber
Berein aargauischer Schreinermeifter, bie ßehrlingSprüfungeu
für Schreinerlehrlinge foEen fortan obligatorifch fein ©S ift
nun jebeS Biitglieb Perpftidtet, feine ßehrltnge burch bie

BrüfungSlommiffion beS aargauif^en SchreinermeifterbereinS
prüfen zu laffen. Sie ßehrgeit barf nicht mehr als 3 3ahre
bauern.

— ©ine Boobe lanbmirthfcfjaftliiher ©eräthe fanb an«

läßlich ber SluSfteEung in 3oflugen ftatt. @8 ertheilten
bie ©pperten, ßanbwirthfdaftSlehrer Slbt unb §annemanu
unb Stabtrath Badjmann, unter ben Bflügen bem längft an«
erfannten Selbfthalterpflug bon Sßitfdjt unb Sohn in §inbel=
ban! (Bern) ben erften BreiS; ihm folgten Bärtfchi in Uff«
hufen, Bpffenegger in Bleichnau unb anbere. ©ihige Bßüge
würben als wenig brauchbar befunben, nur zum Sheil be«

friebigtett auch bie SartoffelauSheber unb Häufelpflüge, fowie
bie ©ggen. Sie gutterf^neibmafchiuen arbeiteten meiftenS

gut, wäfjrenb bie Suetfch« unb Brechmafd)inen faft fämmtlich
noch recht biet zu wünfdhen übrig ließen.

— Sie 3afinger SluSfteEung war im ganzen bon 45,000
Berfonen befucßi. Ser Borfcßlag bon 15,000 gr. fällt bem

BezirfSfpital zu.

©ewerbegeriihte im Danton Bern. SBie wir berneh«

men, hat ©err 3ufttzbire!tor ßienharb ein Sefret betreffenb
bie Drganifation ber ©ewerbegeridjte- (Conseils de pru-
d'hommes) unb baS Berfahren bor benfelben ausgearbeitet.
SaSfelbe zerfällt in fünf Stbfchnitte, bon benen ber erfte bie

©rrichtung unb 3ufammenfeßung ber ®ewerbegerid)te, ber

zweite bie 3uftänbig!eit berfelben, ber britte baS Berfahren,
ber bierte bie BedjtSmittet unb ber fünfte bie BoEziehung ber

llrtheile behanbelt. SaS ©efeß bezeichnet als Slufgabe ber.

©ewerbegerichte, in fadjberftänbiger SBeife Streitigfeten zwifcßen

gabrifanten nnb ©anbwerfSmeiftern einer Drtfdjaft ober eines

BezirEeS einerfeitS, unb ihren Slrbeitern, ©efeEen, SlngefteEteu
ober ßehtlingen anberfeitS, aue ßehr«, Sienft« ober Söerfber«

trägen auf bem ©ebiete beS gabrifbetrtebeS ober beS ©anb«
werfS entweber zu f<hlid)ten ober, faES bieS nicht möglich
unb ber Streitwerth 400 gr. nicht überfteigt, ohne Blitwir«
fung üon Slnwälten in einem rein münblichen Berfahren enb«

gültig zu entfdjeiben. Slußer in ben Stäbten beS alten
Cantons bürften ©emerbegeridjte namentlid) im 3ura errt^«
tet werben.

©ewerbegerichte in Sujern. Ser Befdjluß ber Begie«

rung betreffenb ©inführung eine? ©ewerbegeridjtS in ber

Stabtgemeinbe ßuzern beftimmt u. Sl. gotgenbeS: SluS ben

oerfdßiebenften Strien Don Unternehmungen beS ©ewerbeS, ber

3nbufirie, beS ©anbelS unb BerfehrS werben fed)S ©ruppen
gebilbet. Sonntag ben 4. Sezember 1892 Derfammeln fich

bie nach § 8 beS ©efeßeS betreffenb ©inführung Don ®e*

merbegerichten ftiramfähigen ©inwohner ber ©emeinbe ßuzern

Zur geheimen mittelft ßiftenffrutinium Dorzunehmenben 3ßal)l
ber Bidjter unb ©rfaßmänner beS ©ewerbegerichtS. 3n jebcr

©ruppe wählen in getrennten SöahlDerfammlungen bie Slrbeit«
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Art. 2. Zur Prüfung ist zuzulassen:
a) Jeder Lehrling (bezw. jede Lehrtochter), dessen Vertrags-

mäßige Lehrzeit mindestens der für den betreffenden
Beruf ermittelten durchschnittlichen Dauer entspricht und
spätestens neun Monate nach Abhaltung der Prüfung
vollendet ist und welcher sich über den regelmäßigen
Besuch einer Fortbildungs-, Gewerbe- oder Fachschule
ausweisen kann, sofern solche Anstalten dem Lehrling
zugänglich waren,

d) Jeder junge Handwerker, der seine Lehre in der Schweiz
bestanden und dessen Lehrzeit seit nicht länger als einem
Jahre, vom Datum der Prüfung angerechnet, vollendet
ist, unter Vorbehalt der in lit. a aufgestellten Bestim-
mungen. An solche junge Handwerker dürfen ent-
sprechend höhere Anforderungen gestellt werden.

Die Lehrlinge haben ihre Anmeldungen auf eigens hiefür
aufgestellte Anmeldeformulare selbst zu schreiben und als
Probestück wenigstens zwei Arbeiten im EinVerständniß mit
dem Lehrherrn vorzuschlagen; aus diesen Vorschlägen haben
die Herren Fachexperten die auszuführende Probearbeit aus-
zuwählen. Der Anmeldung sind im ferneren die Schulzeug-
niste, sowie ein verschlossenes Lehrzeugniß des Lehrmeisters
beizulegen.

Mit dieser Ausschreibung verbindet das Komite des kan-
tonalen Handwerker- und Gewerbevereins die Aufforderung
zur Theilnahme an alle Lehrlinge beziehungsweise Lehr-
töchter, welche den oben zitirten Bedingungen Genüge leisten.
Das Komite erwartet auch, daß den Lehrlingen die Theil-
nähme an der Prüfung von ihren Vorgesetzten empfohlen
werde und letztere den ersteren jegliche Unterstützung zu Theil
werden lassen.

Weitere Aufschlüsse ertheilen jederzeit die Mitglieder des
Komites des kantonalen Handwerker- und Gewerbevereins,
die HH. I. Hugentobler in Herisau, Gemeinderath Th. Fisch
in Trogen, Gemeinderath Lindenmann in Bühler, Richter
Tobler in Heiden, Gärtner Hohl in Walzenhausen, Ge-
richlspräsident Preisig in Waldstatt und Reallehrer Volkart
in Herisau.

Der Arbeiterleschaal in Zürich ist im letzten Jahr von
7640 Personen' besucht worden. Es waren im Lokal 6V
in- und ausländische Zeitungen, sowie eine Anzahl Zeit-
schristen zur Unterhaltung und Belehrung aufgelegt. Die-
selben sind sämmtlich dem Institut geschenkt worden. Die
Bibliothek ist auf tausend Bände angewachsen. Im Lesesaal
ist außer zum Lesen auch Gelegenheit zum Schreiben und
zu Unterhaltungsspielen.

Eine Lustseilbayn. Auf Antrag der Baukommission des
Kantons Nidwalden hat der Regierungsrath die Detailpläne
der Torres'schen Lustseilbahn auf dem Pilatus nach dem
Gutachten von Professor Veit genehmigt.

Weltausstellung in Chicago. Nachdem die Frage der
schweizerischen Betheiligung an der Weltausstellung in Chicago
(Uhrenindustrie und Holzschnitzerei) in den wichtigsten Punkten
erledigt worden ist, wenden sich verschiedene Industrielle an
das Handelsdepartement, um gleichfalls ausstellen zu können.
Letzteres ist aber nicht im Fall, den Wünschen Folge geben
zu können, da der der Uhrenindustrie und Holzschnitzerei an-
gewiesene Platz für irgend welche anderweitige Ausstellungs-
objekte nicht Raum bietet und die offizielle Betheiligung vom
Bundesrathe definitiv abgelehnt worden ist.

GeWerbeausstellung in Freiburg. Der Reingewinn von
der GeWerbeausstellung, der gegen 30,000 Fr. beträgt, soll
zur Erstellung einer ständigen Gewerbehalle verwendet werden.

Der Gewerbeverein Luzern beschloß in seiner Versamm-
wng vom 4. Oktober eine kantonale Ausstellung auf
das Jahr 1893 zu veranstalten und wählte das Organi-
salions- und Spezialkomite. Herr Schlossermeister Johann
Meyer referirte über die Platzfrage. Von den zwei vorge-
schlagenen Plätzen hat das Tit. Organisationskomite mit et-
welcher Weisung den Platz zu bestimmen. Dem Schlosser-

meister Meyer wurde für sein vorzügliches Referat der Dank
ausgesprochen.

Der Gewerbeverein der Stadt Zürich hat beschlossen,
mit Bezug auf die neue Organisation der Stadtverwaltung
die Frage des Submissionswesens zu behandeln und das
Resultat der Berathungen den städtischen Behörden zur Be>
rücksichtigung zuzustellen. Auch das Gewerbemuseum und die
Gewerbeschulen von Neu-Zürich sollen zur Besprechung kommen.
Im Speziellen soll die Frage geprüft werden, was das
neue Gemeinwesen zur Förderung des Handwerker- und Ge-
Werbestandes überhaupt thun könne. Auf das Winterprogramm
werden ferner genommen: eine Enquete betreffend die Aus-
beutung jugendlicher Arbeitskräfte, der Gesetzesentwurf be-
treffend gewerbliche Schiedsgerichte :c. Es sollen Schritte
gethan werden, daß die kantonale Gewerbeausstellung 1894
nach Zürich komme.

Gewerbliches. Nach langer Berathung beschloß der
Verein aargauischer Schreinermeister, die Lehrlingsprüfungen
für Schreinerlehrlinge sollen fortan obligatorisch sein Es ist
nun jedes Mitglied verpflichtet, seine Lehrlinge durch die
Prüfungskommission des aargauischen Schreinermeistervereins
prüfen zu lassen. Die Lehrzeit darf nicht mehr als 3 Jahre
dauern.

— Eine Probe landwirthschaftlicher Geräthe fand an-
läßlich der Ausstellung in Zofingen statt. Es ertheilten
die Experten, Landwirthschaftslehrer Abt und Hannemann
und Stadtrath Bachmann, unter den Pflügen dem längst an-
erkannten Selbsthalterpflug von Witschi und Sohn in Hindel-
bank (Bern) den ersten Preis; ihm folgten Bärtschi in Uff-
husen, Nyffenegger in Melchnau und andere. Einige Pflüge
wurden als wenig brauchbar befunden, nur zum Theil be-

friedigten auch die Kartoffelausheber und Häufelpflüge, sowie
die Eggen. Die Futterschneidmaschinen arbeiteten meistens

gut, während die Quetsch- und Brechmaschinen fast sämmtlich
noch recht viel zu wünschen übrig ließen.

— Die Zofinger Ausstellung war im ganzen von 45,000
Personen besucht. Der Vorschlag von 15,000 Fr. fällt dem

Bezirksspiial zu.

Gewerbegerichte im Kanton Bern. Wie wir verneh-

men, hat Herr Justizdirektor Lienhard ein Dekret betreffend
die Organisation der Gewerbegerichte (OoussilL äs pru-
ä'üoiuiuös) und das Verfahren vor denselben ausgearbeitet.
Dasselbe zerfällt in fünf Abschnitte, von denen der erste die

Errichtung und Zusammensetzung der Gewerbegerichte, der

zweite die Zuständigkeit derselben, der dritte das Verfahren,
der vierte die Rechtsmittel und der fünfte die Vollziehung der

Urtheile behandelt. Das Gesetz bezeichnet als Aufgabe der

Gewerbegerichte, in sachverständiger Weise Streitigketen zwischen

Fabrikanten und Handwerksmeistern einer Ortschaft oder eines

Bezirkes einerseits, und ihren Arbeitern, Gesellen, Angestellten
oder Lehrlingen anderseits, aus Lehr-, Dienst- oder Werkver-

trägen auf dem Gebiete des Fabrikbetrtebes oder des Hand-
Werks entweder zu schlichten oder, falls dies nicht möglich
und der Streitwerth 400 Fr. nicht übersteigt, ohne Mitwir-
kung von Anwälten in einem rein mündlichen Verfahren end-

gültig zu entscheiden. Außer in den Städten des alten

Kantons dürften Gewerbegerichte namentlich im Jura ecrich-

tet werden.

Gewerbegerichte in Luzern. Der Beschluß der Regie-

rung betreffend Einführung eines Gewerbegerichts in der

Stadtgemeinde Luzern bestimmt u. A. Folgendes: Aus den

verschiedensten Arten von Unternehmungen des Gewerbes, der

Industrie, des Handels und Verkehrs werden sechs Gruppen
gebildet. Sonntag den 4. Dezember 1892 versammeln sich

die nach ß 8 des Gesetzes betreffend Einführung von Ge-

werbegericvlen stimmfähigen Einwohner der Gemeinde Luzern

zur geheimen mittelst Listenstrutinium vorzunehmenden Wahl
der Richter und Ersatzmänner des Gewerbegerichts. In jeder

Gruppe wählen in getrennten Wahlversammlungen die Arbeit-
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geber einerfeits unb bte 2frbeitnebmer anberfeitS aus ibrer
àjîitte je gmei Stibter unb Dier ©rfabmänner. SaS Dber=

geiidjt roäbft ben allen ©nippen beS ©eroerbegeribtS ge*

nieinfamen Sßräfibenten unb 23igepräfibenttn. SaS ©emerbes

geridjt tritt mit bem 1. 3anuar 1893 in SEjätigEeit. 3n
liefern 3eitpunEt bei ben 3iöil0end)ten bereite anhängige, in
bie Sompeteng ber ©eroerbegeribte fatlenbe Streitigfeiten
tnerben non ben S'^tlneribten erlebigt.

Ser ©ewerbebcrcin grauenfrlb bat in feiner Verfamm*
Inng Pom legten Sonntag ficb mit ben Vorarbeiten pr näb=
ften fantonalen ©emerbeauSfiettung befafjt. 2IIS Drgant»
fationSfomite mürbe ber Vorftanb beg ©etocrbeöereinS be=

geidjnet unb berfelbe nob burä) §errn Vritt»£>obl Perftärft.
Ohne felbft Vermögen p befiben, hofft ber Verein auf fräf=
tige Unterftübung bnrcb Snboentionen oon Seite beS Staates,
ber DrtS= unb Vürgergemeinbe, ber fantonalen Vanfinftitute
unb bieüeidEjt aucb ber VabnPermaftnngen. Siebt aub baS

bereits aufgeftettte Vnbget eber einen Vorfcbtag als ein Sefi*
git üorauS, fo mill man bob für alle gälte gemappnet fein
unb pgteicb burb 2IuSgabe oon ©arartiefcbeinen ficb bie

Slufnabnte eines eüentueH nötbigen 23etriebSïapitaIS fiebern.

gofinger ©emerbe=t8erltifunß. Sie offijiette 3iebungS=
Ufte ift in gorm einer girfa 32 Seiten baltenben Vrofbüre
erfcbieneit unb mirb im Setail p 20 6t3. Perlauft. Sie
erfte 2luf(age ift febon oergriffen. Vefteltnngeu finb beim

DrganifationSfomite ber ©emerbeauSfteüung in 3ofingen P
maben. — Ser fjanbtoerfer* unb ©emerbeoerein in 3ofingen
befbioß lebten Samftag einftimmig, an baS DrganifationS*
fomite ber 2luSftetIung bas ©efudf) p liebten, einen Sriitel
be§ Vencfice bem Vereine p übertaffen, ber cS p ©unften
beS £>anbroerfS (SebrlingSauSbilbung unb ©emerbebaüe) Oer*

menben mürbe.

SScrfibeiunßSmcfcn. Sie Vecbnung ber fbmeiger.
2JÎobtliaröerfid^erungS ©efellfdjaft ergeigt pro

1891/92 trop ungünftiger SbabenSOerbättniffe einen @in=

uabmeüberfbitfe oon 573,091 gr.
Sie TOionärberfantntluuß ber Subuftrießcfeflfdjaft in

DîculjaufeH bat, roeil ber ©efbäftSgeminn 12 f}5rogent be=

trägt, gr. 100,000 p 2BoblfabrtS=©tnribtungen für bie 2tr*

beiter beftimmt. @3 foßen u. 21. Vab* ©inribtungen unb

Speifebatten errietet merben; gr. 20,000 finb bem 3n=
DalibenfonbS pgemiefen morben.

Stfjmcipnfrfier §anbelê= u«b gnbnftriC'Verein. (2ttit=

getbeitt oom Vorort). 2tm 8. Dftober 1892 trat in 3«rid),
unter bein Vorfib oon tgerrn Slationatratb ©• ©rameugrep,
bie Scfjmeigerifdre fjanbetsfammer pm neunzehnten ÜMe
pfammen, um in tnebrftünbiger Sibung ben bunbeSrätblidfien

©ntmnrf p einem neuen 3oügefeb burbpberatben.
3bre Vefblüffe, beftebenb in einer ffteibe Oon Vorlägen

pr 2tbänberung einzelner 2trtifet biefeS ©ntmurfS, merben

ben Sommtffionen ber" eibgenöffifdfen Sftätbe, bei benen er

gegenmärtig in Vebanbtung liegt, pr Verücffibtigung em=

pfobleit merben.

©inige jener Vorfbläge bürften inbeffen aucb weitere

Steife intereffiren. Vor allem mirb baS bei bemjenigen p=
treffen, burb mclbeit bie fjanbelsfammer bie engen S^ranfen
p burbbreben begmeclt, in bie ber ©ntmnrf ben VereblungS»
oerfebr einjmängen milt. Sie §anbelsfammer empfiehlt ben

biefen Verfebr normirenben 2trt. 5 beS ©ntmurfeS mie folgt
abpänbern: „Ser VunbeSratb mirb, menn befonbere 3nte=
reffen ber f^meigerifdjen 3nbuftrie eS erforbern, meitere 2lu3s

nahmen im Sinne ber 3oItermähigung ober ber gänglicben

3otIbefreinng für folebe ©rgeugniffe bewilligen, meldte p
meiterer Vcarbeitung (Verebtung) ober pr ^Reparatur aus
bem 2lu8lanbe oorübergebenb in bie Sdjmeiä eingeführt ober
au§ ber Schmeiß nab bem 2luStanbe gefanbt merben. Sie
griff für SBieberauSfubr bepi. Sßiebereinfubr im Ver'ebtungSs
oerfebr foH minbeftenS 9 ÏRonate betragen, barf jebob bie

Sauer eines 3abreS nicht überfteigen. Siefe Vemittigungen
unterliegen einer periobifben Vacbprüfung." — Sie ®rrib=

tung oon 3oüämtern im 3nnern ber Schmeiß foil uadj bem

©ntmnrf an bie Vebingung gefnüpft merben, baß bon ben

betreffenben gntereffenten eilt Veitrag an bie Soften fomobt
beS 3ottbienfteS als ber erforberlicben Solalitäten geleiftet
merbe. Sie fganbetsfammer beantragt oon einem Veitrag
an bie Soften beS 3oÜbienfteS abpfeben. — 3ar Schlichtung
Oon 3oHanftänben bat fie ficb im ©runbfab für faS 3nftitut
einer SacboerftänbigemSommijfion anSgeiprochen, bie neben

VunbeSratb, 3aDbepartement unb ObergolIbireEtion als ein
meitereS Organ ber 3atIoermattung p fungiren hätte. —
3m Sapitel „goüübertretung unb ihre Veftratnng" berroenbet

ficb bie §anbelsfammer bafür, bafe baS Vtapimum ber Vn|e
für eine erftmalige Hebertretung auf ben getjnfacheu ftatt auf
ben gmaugigfacfien Vetrag beS umgangenen 3aüe3 angefebt
merbe.

©in gmeiteS Sraftanbum, bie Vefprebung Perfbiebener
gragen ber 2irbeitergefebgebung (Viotion Somteffe; ©inführung

Pnßfrffiiljttuitg.

fRobmalS eine ^ovtiercn=©aruituf.
SrebSlcrarbeit.

beS gehnftünbigen VormatarbeitStageS; Verbot ber Vefbäfti'

gung oerbeiratbeter grauen in ben gabrifen ec.) fonnte ans

Üftangel an 3cit in biefer Sibung nibt mehr erlebigt merben.

3u feiner Veratbung mirb fib bie ^.inbelefammer gegen

©nbe beS laufenben VfonatS abermals befammefn.

SöefefttßungSbauten. 2luS 2ligte beribtet man bah bei

ben VefeftigungSarbeiten oon St. ÜRaurice auf ben 2trbeitS*

ptäben oon Saloatan unb Saibt) etma 300 2lrbeiter be=

fbäftigt finb. Sie ineiften berfelben finb aus ber ©egenb

felbft. Sie" Saglöbne geben bis auf 7 gr.
SaS Söraunlohlcnberöwerf itt Äahfnab=^orßf"'

beS befanntlib üom Staat betrieben mirb, mußte te&tc^

3abr mieber 9 2lrbeiter enttaffen, tbeifS megen ftetem 3«'

rücfgeben beS SoblenabfaheS, tbeils megen beginnenber Ver=

fbiefernng ber Sohle im nörbliben 2tbbanfefb. ®S ergab

fib ein Vorfbtag im Vetrage oon gr. 4050. 29, auS ber

feramifbeti Vrobuftion bagegen ein folber Don gr. 27,957.

©§ ift ein neucë ètrâhbtn ^on SaDoS uab Vionftem

eröffnet unb folfanbirt morben.
Sie gunbflntentirunßS> unb Sauarbeiten für ba» U"'

beêmufeunt mürben oom 3ürber ©tabtratb ber girma ßob^

u. So. in 3«rib übertragen.
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geber einerseits und die Arbeitnehmer anderseits aus ihrer
Mitte je zwei Richter und vier Ersatzmänner. Das Ober-
gericht wählt den allen Gruppen des Gewerbcgerichts ge-

meinsamen Präsidenten und Vizepräsidenten. Das Gewerbe-

gericht tritt mit dem 1. Januar 1893 in Thätigkeit. In
diesem Zeitpunkt bei den Zivilgerichten bereits anhängige, in
die Kompetenz der Gewerbegerichte fallende Streitigkeiten
werden von den Z'vilnerichten erledigt.

Der Gcwerbeverein Fraucnfeld hat in seiner Versamm-
lung vom letzten Sonntag sich mit den Vorarbeiten zur näch-

sten kantonalen GeWerbeausstellung befaßt. Als Organi-
sationskomite wurde der Vorstand des Gewerbevereins be-

zeichnet und derselbe noch durch Herrn Britt-Hohl verstärkt.

Ohne selbst Vermögen zu besitzen, hofft der Verein auf kräf-
tige Unterstützung durch Subventionen von Seite des Staates,
der Orts- und Bürgergemeinde, der kantonalen Bankinstitute
und vielleicht auch der Bahnverwaltungeu. Sieht auch das

bereits aufgestellte Budget eher einen Vorschlag als ein Defi-
zit voraus, so will man doch für alle Fälle gewappnet sein

und zugleich durch Ausgabe von Garantiescheinen sich die

Aufnahme eines eventuell nöthigen Betriebskapitals sichern.

Zofinger Gewerbe-Verlosung. Die offizielle Ziehungs-
liste ist in Form einer zirka 32 Seiten haltenden Broschüre
erschienen und wird im Detail zu 20 Cts. verkauft. Die
erste Auflage ist schon vergriffen. Bestellungen sind beim

Organisationskomite der GeWerbeausstellung in Zofingeu zu

machen. — Der Handwerker- und Gewerbeverein in Zofingen
beschloß letzten Samstag einstimmig, an das Organisations-
komite der Ausstellung das Gesuch zu richten, einen Drittel
des Benefice dem Vereine zu überlassen, der es zu Gunsten
des Handwerks (Lehrlingsausbildung und Gewerbehalle) ver-
wenden würde.

Versicherungswesen. Die Rechnung der schweizer.
Mobiliarversicherungs - Gesellschaft erzeigt pro

1891/92 trotz ungünstiger Schadensverhältnisse einen Ein-
uahmeüberschuß von 573,091 Fr.

Die Aktionärversammluug der Jndustriegesellschast in
Neuhauseu hat, weil der Geschäftsgewinn 12 Prozent be-

trägt, Fr. 100,000 zu Wohlfahrts-Einrichtungen für die Ar-
beiter bestimmt. Es sollen u. A. Bad-Einrichtungen und

Speisehallen errichtet werden; Fr. 20,000 sind dem In-
validenfonds zugewiesen worden.

Schweizerischer Handels- und Industrie-Verein. (Mit-
getheilt vom Vorort). Am 8. Oktober 1892 trat in Zürich,
unter dem Vorsitz von Herrn Nationalrath E. Cramer-Frey,
die Schweizerische Handelskammer zum neunzehnten Male
zusammen, um in mehrstündiger Sitzung den bundesräthlichen

Entwurf zu einem neuen Zollgesetz durchzuberathen.

Ihre Beschlüsse, bestehend in einer Reihe von Vorschlägen

zur Abänderung einzelner Artikel dieses Entwurfs, werden

den Kommissionen der' eidgenössischen Räthe, bei denen er

gegenwärtig in Behandlung liegt, zur Berücksichtigung em-

pfohlen werden.

Einige jener Vorschläge dürsten indessen auch weitere

Kreise interessiren. Vor allem wird das bei demjenigen zu-
treffen, durch welchen die Handelskammer die engen Schranken

zu durchbrechen bezweckt, in die der Entwurf den Veredlungs-
verkehr einzwängen will. Die Handelskammer empfiehlt den

diesen Verkehr normirenden Art. 5 des Entwurfes wie folgt
abzuändern: „Der Bundesrath wird, wenn besondere Inte-
reffen der schweizerischen Industrie es erfordern, weitere Aus-
nahmen im Sinne der Zollermäßigung oder der gänzlichen

Zollbefreiung für solche Erzeugnisse bewilligen, welche zu
weiterer Bearbeitung (Veredlung) oder zur Reparatur aus
dem Auslande vorübergehend in die Schweiz eingeführt oder
aus der Schweiz nach dem Auslande gesandt werden. Die
Frist für Wiederausfuhr bezw. Wiedereinfuhr im Veredlungs-
verkehr soll mindestens 9 Monate betragen, darf jedoch die

Dauer eines Jahres nicht übersteigen. Diese Bewilligungen
unterliegen einer periodischen Nachprüfung." — Die Errich-

tung von Zollämtern im Innern der Schweiz soll nach dem

Entwurf an die Bedingung geknüpft werden, daß von den

betreffenden Interessenten ein Beitrag an die Kosten sowohl
des Zolldienstes als der erforderlichen Lokalitäten geleistet
werde. Die Handelskammer beantragt von einem Beitrag
an die Kosten des Zolldienstes abzusehen. — Zur Schlichtung
von Zollanständen hat sie sich im Grundsatz für las Institut
einer Sachverständigen-Kommission ausgesprochen, die neben

Bundesrath, Zolldepartement und Oberzolldirektion als ein

weiteres Organ der Zollverwaltung zu fungiren hätte. —
Im Kapitel „Zollübertretung und ihre Bestrafung" verwendet
sich die Handelskammer dafür, daß das Maximum der Buße
für eine erstmalige llebertretung auf den zehnfachen statt auf
den zwanzigfachen Betrag des umgangenen Zolles angesetzt

werde.

Ein zweites Traklandum, die Besprechung verschiedener

Fragen der Arbeitergesetzgebung (Motion Comtesse; Einführung

Mnllerzeichulmg.

Nochmals eine Portieren-Garnitur.
Drechslcrarbeit.

des zehnstündigen Normalarbeitstages; Verbot der Beschäfti-

gung verheiratheter Frauen in den Fabriken zc.) konnte aus

Mangel an Zeit in dieser Sitzung nicht mehr erledigt werden.

Zu seiner Berathung wird sich die Handelskammer gegen

Ende des laufenden Monats abermals besammeln.

Befestigungsbauten. Aus Aigle berichtet man daß bei

den Befestigungsarbeiten von St. Maurice auf den Arbeits-

Plätzen von Salvatan und Dailly etwa 300 Arbeiter be-

schäftigt sind. Die meisten derselben sind aus der Gegend

selbst. Die' Taglöhne gehen bis auf 7 Fr.
Das Braunkohlenbergwerk in Käpfnach-Horge», web

ches bekanntlich vom Staat betrieben wird, mußte letztes

Jahr wieder 9 Arbeiter entlassen, theils wegen stetem Zu-

rückgehen des Kohleuabsatzes, theils wegen beginnender Ver-

schieferung der Kohle im nördlichen Abbaufeld. Es ergab

sich ein Vorschlag im Betrage von Fr. 1050. 29, aus der

keramischen Produktion dagegen ein solcher von Fr. 27,9o/.
Es ist ein neues Sträßchen von Davos nach Monstern

eröffnet und kollaudirt worden.
Die Fundamentirungs- und Bauarbeiten für das Lan-

desmuseum wurden vom Zürcher Stadtrath der Firma Locher

u. Co. in Zürich übertragen.
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Aeueö Sdjulhauê. Sie ©inmotpergeiueinbe ber Stabt
6d)a ff häufen befcßloß ben Aeuban eines Snabenfcßul»
^aufeS, meldjeS 400,000 $r. foften foil.

3tt bcn Sagerhauê»Vellern ber V.S.B, in 58uth§
finb in letter 3eit mehrere 2BetnIager»$äffer Don bebeuten»
ben ©imenfionen aus ßement erfteilt roorben. ©ineS ber»

fetten nimmt bie anfel)nlic£)e Quantität Don 500 ^eftoliiern
in fié auf. Aach ben gemalten ©rfaßrungen foHen fid)
biefe ©ementfäffer, bie inmenbig mit einer ©lafur übergogen
finb, in jebe'r ^infießt bortrefflicß beroäbren. ©benfo mirb
im SagerbauS bon einer £anbelsfirma eine grudjtpußmafchine
neueften SßftemS aufgeftetlt. ®ie gum Setrieb berfelben
nijtbige traft wirb ein Setioleummotor liefern.

Xedjntfdjeê.
Seiferts neuefteê llniberfal-©lenient. ©as galoanifcße

©Iement bat mit ber mebr unb mebr in alle Serljältniffe beS

SebenS einbringenben @Ieftrotec£)ni£ eine foldje Sebeutung
erlangt, baß bie Semüßungen gu feiner SerboHfommnung.
an melcfjer legieren unauSgefeßt gearbeitet mirb, mit Auf»
merffamfeit »erfolgt gu merben Derbienen. 3ft auch taum

p ermarten, baß folifje Sombinationen gefunben merben

möchten, roeldje, roie DieHeidjt hier unb ba gehofft mirb, eine

reichlich unb ununterbrochen fließenbe unb fomit faft foften»
lofe ©leEtrigitätSquette abgeben, fo läfet fid) both nicht läugnen,
baß bie befannten ©demente noch mancher SSerbefferung fähig
finb. freilich ift aud> hier nicht adeS ©längenbe ©olb unb
infonberheit, bünft uns, merbe Don ben Dielgeröhmten foge»

nannten ©rodenelementen Diel gu Diel Aufhebens gemacht.
Sang abgefeiert babon, baß fchon bie Segeidjtiung „©roden»
element" eine burdjauS ungutreffenbe ift, infofern beren Füllung
teineSroegS eine trodene, fonbern eine minbeftenS breiartige
OJtaffe repräfentirt, bie nur burd) ben ßermetifdjen Serfcßluß
beS ©lements am balbigen AuStrodnen b. ß- llnmirffam»
toerben Perhinbert mirb, fo ift baS gange ©Iement, menn
feine eleEtromolorifdie traft auSgenußt ift, unbrauchbar unb
nur noch hcS $ortmerfenS merth. ©er ©ebraudj folcher ©le»
mente erfdjeint als höcßftenS in folchen fÇâÛen motioirt, in
benen ihr ßermetifdjer Serfdjluß irgenb meldte Sortßeile bieten
fann, weldje bie fonftigen Aadjtßeile iibermiegeu. ®aS mirb
aber im allgemeinen nur fehr feiten ber galt fein, ©ahin»
gegen üerbient baS neuejte UniDerfaI»©Iement oon 3. ®.
©eifert in fjreiberg (Sad;fen) alle Seacßtung, meil baSfelbe
nach enblich erfolgter ©tfcßöpfung mittels ber gleichfalls Pom
©rfinber p begiefjenben eigenartigen güdmaffe jebergeit fehr
leicht Wieber erneuert merben fann, fobaß baS ©Iement felbft
ftetS feinen SBertf) behalt. 23or allem aber geicfpet fid) biefeS
©eifert'fche UniDerfaI»®Iement burd) große Sonftang aus, fo
i><jß es pm Setriebe Don ©elegrapßen, ©elepßonen, elef»

trifhen Uhren, 2Bafferftanbs=3eigern, $euermeIbe=Apparaten,
Sur ©alDanoptaftif unb ©aloanoftegie, fomie namentlich auch
für bie 3mecfe ber @Ieftro=3;herapie gleich oorgiiglich geeignet
ift. Aodj laßt fich ein abfdjließenbeS llrtßeil über bie ©aner
beS UtiiüerfaI=©lementS nicht fallen, unb nur fo Diel ift ge»

toiß, baß es an nachhaltiger ABirEung unb fcßneHer Aegene»
ration moßl Don feiner ber bisher befannt geroorbenen tom»
binationert erreicht mirb. ©S ift nämlich behufs enbgültiger
Seftimmung ber ©auer ein foidjeS ©Iement mit einer ge»

toöhnlicßen ®lode in Serbinbung gebracht morben unb heute,
ea mir bieS fdjreiben, erhält baSfelbe bie leßtere bereits burd)
15 Sffiocßen ®ag unb Aadjt unauSgefeßt in ©ßätigfeit unb
funftionirt einftmeilen immer noch meiter. ©aS ©emidjt eines
folcßen ©lementeS ift 1600 ©ramm, fein SreiS ift 3 ÜRarf,

fRiicfficßt alfo auf bie Seiftung ein feßr mäßiger, fo baß
"ueß in biefer tginfidjt baS Seifert'fdje UniDeriaI=®Iement
Sur aUgemeinften Sermenbung bringenb empfohlen merben
fannn.

Neuerung an ©lodeu. ©er ©emeinberatß Don Sichten»
W'8 hat in ber leßten 3eit an bem Sircßengeläute eine naßm»

hafte Neuerung anbringen Iaffen. Sei bem neuen Kirchen»
bau üor girfa 24 3aßren rourbe nämlich ein Staßlgeläute
angeßßafft, baS burd) feinen harten, furgen ®on nic^t be=
friebigt hat. ®ie Neuerung befteljt nun in ber Anbringung
neuer Stöppel für alle bier ©loden. ©iefe Klöppel geießnen
fieß burd) befonbere Sonftruftion. aus unb finb bebeutenb
feßwerer als bie alten; ber Anfdjlag geflieht nun bureß
Sroneegapfen, unb mar bie SBirfung eine übetrafdjenbe. ©er
©on ift meidjer unb garter gemorben unb bie Harmonie
nun eine reinere, fo baß bie Seoölferung bamit befriebigt
ift, um fo meßr, als fie fich biefe neue ©rfinbung mit Der»

ßältnißmäßig menig Soften gum Außen gemacht hat. ©iefe
neuen Stöppel mürben geliefert Dom Socßumer Serein für
Sergbau unb ©ußftaßlfabrifation in Socßum (2BeftpßaIen),
meidjer in ber Sdjroeig burdj baS ®auS «Salter ©ruft u.
Somp. in SSintertbur Dertreten ift.

©leidjjeitige ©elcßhottie uttb ©elegraphie. Auf ber
©elepßonlinie SariS»8onbon foHen bemnäißft Serfudje mit
Derfcßiebenen ©ßftemen gleichseitiger ©elegrapßie unb ©ele»
pßonie gemacht merben, unter anberen mit ben ©pftemen
Pon S'carb unb Don fftßffelbergfje, mit benen féon feßt au»
ber Sinie SariS=AanteS Dorlaußge Dergleidjenbe Serfucße anf
gefteüt merben. ©aS ©pftem Don S'earb ift bereits auf ben
ßinien ©roßeS» IßariS unb Arca(ßon=Sorbeaup in beftänbigem
Setriebe, unb baS @ßftem Don Ahffelbergße ift außer auf
mehreren ßinien in ffranlreicß, namentlich in Selgien in
Anmenbung.

©ßüiflinfen uitb ^enfterriegel ouS ©eHulofe fteût, mie
ber „fjolgarb." mitteilt, feit einiger 3ett bie ißprißer ©eHulofe»

fabrit her. ®ie betreffenben ©egenftänbe, toeldje in ber

Aiaffe gefärbt merben fönnen, erhalten ißre fform burd) einen

gemaltigen ©rnd, ber fie gugleicß mit bem SletaHtern un»
trennbar Derbinbet. ©ie ^Çeftigîeit unb £>ärte beS AtaterialS
ift fo bebeutenb, baß baSfelbe bem ©ruet ber fdjärfften Aleffer»
fdßneibe roiberfteßt. ©ine folcße ©ßürflinte aus ©eHulofe tann
in Segug auf Schönheit unb ©lang mit jeber £>ornflinfe
metteiferu unb ßat gegenüber biefer nod) ben Sorgug eines

um 50% geringeren SreifeS. AIS SeroeiS, toie unoerrnüftlicß
baS Siaterial ift, mag bieS gelten, baß baSfelbe and) gur
§erfteHung Don Sfolatoren, melée boeß ber geueßtigfeit in
ßohem ®rabe auSgefeßt finb, mit Sortßeil Dermenbet mirb.

Snöpfe, Srofcßen, Sieffer», @tod= unb Scßirmgriffe merben

in täufeßenber Aachaßmung anberer SAaterialien Don berfelben

fÇabrit feßon ßcrgefteHt.
Uebcr bte Abwehr ber ^eueßtigfeit ber Aeubautett

bpn ben Aadjbarhäufertt. Qrtß lenft bie Aufmerlfamfeit
auf bie ©rfaßrung, melcße er mteberßott gemadßt, baß, menu
neben einem älteren freifteßenben §aufe mit Dötlig trodenen

'SSoßnungen ein Aeubau aufgeführt mürbe, bie an leßteren

angrengenben ASotpungen beS älteren fjaufeS feucht mürben,

fo baß bie ©apeten Derbarben unb ©cßimmelbilbung an ben

Aßänben eintrat. Außer ber materieHen ©cßäbigung, für
melcße naeß ben Seftimmungeu beS SanbrecßtS ber Sefißer
beS AeubaueS haftbar gemacht werben fönne, Eäme bie fani
täre ©djäbigung in Setracßt, ba ABolpungen, melcße feud)t

finb unb in benen fieß ©cßimmel an ben SBänben entmidelt,
als ber ©efunbßeit na^theilig gu betrachten feien. ®a mau

burd) Anlage einer Sfolirfcßicht baS ©inbringen ber 3eucß=

tigleit beS AeubaueS in bie Aacßbarroanb Derßinbern tönne,

fo foHte Don Seiten ber SanitätSpoligei bafür Sorge ge»

tragen werben, baß Don bem Aiittel gum Scßuße ber Se»

Dölferung ©ebraudj gemacht mürbe.

lieber bie Aufbewahrung bon ©entent, hierüber tßeilt
bie „Sabifcße ©emerbegeitung" eine AuSEunft Don fÇrofeffor

®r. Aieibinger in SarlSruße mit: @S ift für bie ©üte

beS ©ements nid)t gleittgiltig, unter welchen Sebingungeu

er aufbewahrt mirb. 3n trodeuer Suft erfährt er felbft nach

monatelangem Sagern feine roefentlicße Seränberung; feu^te
Suft wirft jeboeß nacßtßeilig auf ihn ein unb bie ®ärte beS

baraus bereiteten AiörtelS (SetonS u. f. ro.) Derminbert ftdj.
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Neues Schulhaus. Die Einwohncrgemeinde der Stadt
Schaff h aus en beschloß den Neubau eines Knabenschul-
Hauses, welches 400,000 Fr. kosten soll.

In den Lagerhaus-Kellern der V.8. L. in Buchs
sind in letzter Zeit mehrere Weinlager-Fässer von bedeuten-
den Dimensionen aus Cement erstellt worden. Eines der-
selben nimmt die ansehnliche Quantität von 500 Hektolitern
in sick auf. Nach den gemachten Erfahrungen sollen sich

diese Cementfässer, die inwendig mit einer Glasur überzogen
sind, in jeder Hinsicht vortrefflich bewähren. Ebenso wird
im Lagerhaus von einer Handelsfirma eine Fruchtputzmaschine
neuesten Systems aufgestellt. Die zum Betrieb derselben
nöthige Kraft wird ein Petioleummotor liefern.

Technisches.
Seifert's neuestes Universal Element. Das galvanische

Element hat mit der mehr und mehr in alle Verhältnisse des

Lebens eindringenden Elektrotechnik eine solche Bedeutung
erlangt, daß die Bemühungen zu seiner Vervollkommnung
an welcher letzteren unausgesetzt gearbeitet wird, mit Auf-
merksamkeit verfolgt zu werden verdienen. Ist auch kaum

zu erwarten, daß solche Kombinationen gefunden werden
möchten, welche, wie vielleicht hier und da gehofft wird, eine

reichlich und ununterbrochen fließende und somit fast kosten-
lose Elektrizitätsquelle abgeben, so läßt sich doch nicht läugnen,
daß die bekannten Elemente noch mancher Verbesserung fähig
sind. Freilich ist auch hier nicht alles Glänzende Gold und
insonderheit, dünkt uns, werde von den vielgerühmten söge-

nannten Trockenelementen viel zu viel Aufhebens gemacht.
Ganz abgesehen davon, daß schon die Bezeichnung „Trocken-
element" eine durchaus unzutreffende ist, insofern deren Füllung
keineswegs eine trockene, sondern eine mindestens breiartige
Masse repräsentirt, die nur durch den hermetischen Verschluß
des Elements am baldigen Austrocknen d. h. Unwirksam-
werden verhindert wird, so ist das ganze Element, wenn
seine elektromotorische Kraft ausgenutzt ist, unbrauchbar und
nur noch des Fortwerfens werth. Der Gebrauch solcher Ele-
mente erscheint als höchstens in solchen Fällen motivirt, in
denen ihr hermetischer Verschluß irgend welche Vortheile bieten
kann, welche die sonstigen Nachtheile überwiegen. Das wird
aber im allgemeinen nur sehr selten der Fall sein. Dahin-
gegen verdient das neueste Universal-Element von I. T.
Seifert in Freiberg (Sachsen) alle Beachtung, weil dasselbe
nach endlich erfolgten Erschöpfung mittels der gleichfalls vom
Erfinder zu beziehenden eigenartigen Füllmasse jederzeit sehr
leicht wieder erneuert werden kann, sodaß das Element selbst
stets seinen Werth behält. Vor allem aber zeichnet sich dieses

Seiferl'sche Universal-Element durch große Konstanz aus, so

daß es zum Betriebe von Telegraphen, Telephonen, elek-

irischen Uhren, Wafferstands-Zeigern, Feuermelde-Apparaten,
zur Galvanoplastik und Galvanostegie, sowie namentlich auch
für die Zwecke der Elektro-Therapie gleich vorzüglich geeignet
ist. Noch läßt sich ein abschließendes Urtheil über die Dauer
des Universal-Elements nicht fällen, und nur so viel ist ge-
kiß, daß es an nachhaltiger Wirkung und schneller Regene-
ration wohl von keiner der bisher bekannt gewordenen Kom-
binationen erreicht wird. Es ist nämlich behufs endgültiger
Bestimmung der Dauer ein solches Element mit einer ge-
wohnlichen Glocke in Verbindung gebracht worden und heute,
da wir dies schreiben, erhält dasselbe die letztere bereits durch
1ö Wochen Tag und Nacht unausgesetzt in Thätigkeit und
sunklionirt einstweilen immer noch weiter. Das Gewicht eines
solchen Elementes ist 1600 Gramm, sein Preis ist 3 Mark,
wit Rücksicht also auf die Leistung ein sehr mäßiger, so daß
ouch in dieser Hinsicht das Seifert'sche Universal-Element
M allgemeinsten Verwendung dringend empfohlen werden
'annn.

Neuerung an Glocke». Der Gemeinderath von Lichten-
vwg Hai in der letzten Zeit an dem Kirchengeläute eine nahm-

hafte Neuerung anbringen lassen. Bei dem neuen Kirchen-
bau vor zirka 24 Jahren wurde nämlich ein Stahlgeläute
angeschafft, das durch seinen harten, kurzen Ton nicht be-
friedigt hat. Die Neuerung besteht nun in der Anbringung
neuer Klöppel für alle vier Glocken. Diese Klöppel zeichnen
sich durch besondere Konstruktion aus und sind bedeutend
schwerer als die alten; der Anschlag geschieht nun durch
Broncezapsen, und war die Wirkung eine überraschende. Der
Ton ist weicher und zarter geworden und die Harmonie
nun eine reinere, so daß die Bevölkerung damit befriedigt
ist, um so mehr, als sie sich diese neue Erfindung mit ver-
hältnißmäßig wenig Kosten zum Nutzen gemacht hat. Diese
neuen Klöppel wurden geliefert vom Bochumer Verein für
Bergbau und Gußstahlfabrikation in Bochum (Westphalen),
welcher in der Schweiz durch das Haus Walter Ernst u.
Komp. in Winterthur vertreten ist.

Gleichzeitige Telephonic und Telegraphic. Auf der
Telephonlinie Paris-London sollen demnächst Versuche mit
verschiedenen Systemen gleichzeitiger Télégraphié und Tele-
phonie gemacht werden, unter anderen mit den Systemen
von Picard und von Rysselberghe, mit denen schon jetzt au-
der Linie Paris-Nantes vorläufige vergleichende Versuche ans
gestellt werden. Das System von Picard ist bereits auf den
Linien Troyes- Paris und Arcachon-Bordeaux in beständigem
Betriebe, und das System von Rysselberghe ist außer auf
mehreren Linien in Frankreich, namentlich in Belgien in
Anwendung.

Thüi klinken »nd Fensterriegel aus Cellulose stellt, wie
der „Holzarb." mitteilt, seit einiger Zeit die Pyritzer Cellulose-
fabrik her. Die betreffenden Gegenstände, welche in der
Masse gefärbt werden können, erhalten ihre Form durch einen

gewaltigen Druck, der sie zugleich mit dem Metallkern un-
trennbar verbindet. Die Festigkeit und Härte des Materials
ist so bedeutend, daß dasselbe dem Druck der schärfsten Messer-
schneide widersteht. Eine solche Thürklinke aus Cellulose kann

in Bezug auf Schönheit und Glanz mit jeder Hornklinke
wetteifern und hat gegenüber dieser noch den Vorzug eines

um 50°/g geringeren Preises. Als Beweis, wie unverwüstlich
das Material ist, mag dies gelten, daß dasselbe auch zur
Herstellung von Isolatoren, welche doch der Feuchtigkeit in
hohem Grade ausgesetzt sind, mit Vortheil verwendet wird.
Knöpfe, Broschen, Messer-, Stock- und Schirmgriffe werden

in täuschender Nachahmung anderer Materialien von derselben

Fabrik schon hergestellt.
Ueber die Abwehr der Feuchtigkeit der Neubauten

von den Nachbarhäusern. Orth lenkt die Aufmerksamkeit

auf die Erfahrung, welche er wiederholt gemacht, daß, wenn
neben einem älteren freistehenden Hause mit völlig trockenen

Wohnungen ein Neubau aufgeführt wurde, die an letzteren

angrenzenden Wohnungen des älteren Hauses feucht wurden,
so daß die Tapeten verdarben und Schimmelbildung an den

Wänden eintrat. Außer der materiellen Schädigung, für
welche nach den Bestimmungen des Landrechts der Besitzer

des Neubaues haftbar gemacht werden könne, käme die sani-
täre Schädigung in Betracht, da Wohnungen, welche feucht

sind und in denen sich Schimmel an den Wänden entwickelt,

als der Gesundheit nachtheilig zu betrachten seien. Da man

durch Anlage einer Jsolirschicht das Eindringen der Feuch-

tigkeit des Neubaues in die Nachbarwand verhindern könne,

so sollte von Seiten der Sanitätspolizei dafür Sorge ge-

tragen werden, daß von dem Mittel zum Schutze der Be-

völkerung Gebrauch gemacht würde.

Ueber die Aufbewahrung von Cement. Hierüber theilt
die „Badische Gewerbezeitung" eine Auskunft von Professor

Dr. Meidinger in Karlsruhe mit: Es ist für die Güte

des Cements nicht gleichgiltig, unter welchen Bedingungen

er aufbewahrt wird. In trockener Luft erfährt er selbst nach

monatelangem Lagern keine wesentliche Veränderung; feuchte

Luft wirkt jedoch nachtheilig auf ihn ein und die Härte des

daraus bereiteten Mörtels (Betons u. s. w.) vermindert sich.
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